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Erste Änderung vom 31. Oktober 2018 
 
Erste Änderung vom 31. Oktober 2018 der Prüfungsordnung für den Studiengang 
„Physik - Vertiefung und Forschung“ mit dem Abschluss „Master of Science (M.Sc.)“ 
der Philipps-Universität Marburg vom 31. Januar 2018 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Physik der Philipps-Universität Marburg hat gemäß 
§ 44 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 
(GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2017 
(GVBl. 482), am 31. Oktober 2018 die folgende Änderung der Prüfungsordnung 
beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
1. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist der Nachweis des 
Abschlusses  

a) eines fachlich einschlägigen Bachelorstudienganges im Bereich Physik oder  
b) eines Physik-nahen Studiengangs 

mit 180 Leistungspunkten oder der Nachweis eines vergleichbaren in- oder ausländischen 
berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses.  
Ein Studiengang ist Physik-nah, wenn mindestens 60 LP in physikalischen Fächern erbracht 
worden sind, davon 30 LP in dem Bereich der modernen Physik. 

Liegt bei Bewerbungsschluss noch kein Abschlusszeugnis mit einer Gesamtnote vor, kann 
eine Einschreibung unter Vorbehalt erfolgen. Voraussetzung ist bei einem zugrunde 
liegenden Bachelorstudium mit einem Umfang von 180 Leistungspunkten, dass ein aktueller 
Nachweis über bestandene Modulprüfungen bzw. Modulteilprüfungen im Umfang von 
mindestens 80 % der für den Bachelorabschluss erforderlichen Leistungspunkte erbracht 
wird. Der Nachweis muss eine Durchschnittsnote enthalten, die auf der Basis der benoteten 
Modulprüfungen und Modulteilprüfungen im Rahmen der nachgewiesenen 80 % der für den 
Bachelorabschluss erforderlichen Leistungspunkte ermittelt worden ist und darf bei 
Bewerbungsschluss nicht älter als zwei Monate sein. Eine Einschreibung kann nur unter 
dem Vorbehalt erfolgen, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums 
vor Beginn des Masterstudiums (Stichtag: 31.03. bei Beginn des Masterstudiums zum 
Sommersemester bzw. Stichtag: 30.09. bei Beginn des Masterstudiums zum 
Wintersemester) erbracht worden sind und der Nachweis des Abschlusszeugnisses bis zum 
Beginn der ersten Prüfungsphase des ersten Fachsemesters geführt wird.  
 
(2) Über die Frage der fachlichen Einschlägigkeit des Vorstudiums i. S. des Abs. 1 
entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 16). Der Prüfungsausschuss entscheidet ferner über 
das Vorliegen der geforderten Leistungspunkte gemäß Abs. 1 Satz 2. 



 
(3) Über die Frage der Vergleichbarkeit des Hochschulabschlusses i. S. des Abs. 1 
entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 16). 
 
(4) Englischkenntnisse auf dem Niveau B 2 werden dringend empfohlen. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss (§ 16) kann die Zulassung mit der Auflage verbinden, dass 
zusätzliche Studienleistungen und/oder Prüfungsleistungen von höchstens 30 LP erbracht 
werden. In diesem Fall kann sich das Studium entsprechend verlängern. 
 
(6) Neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang kann die 
Teilnahme an einzelnen Modulen oder Modulteilen von der Erfüllung spezifischer 
Modulzugangsvoraussetzungen abhängig gemacht werden. In diesem Fall sind die 
Voraussetzungen in der Modulliste (Anlage 2) unter „Voraussetzungen für die Teilnahme“ 
aufgeführt. 
 

2. § 38 wird wie folgt geändert: 
 
§ 38 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 
(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Philipps-Universität Marburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den 
Studiengang Master of Physics mit dem Abschluss M.Sc. vom 14.04.2010 außer Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem 
Wintersemester 2018/2019 aufnehmen.  
 
(3) Studierende, die das Studium vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung aufgenommen 
haben, können die Masterprüfung nach der Prüfungsordnung vom 14. April 2010 bis 
spätestens zum Sommersemester 2021 ablegen. Der Prüfungsausschuss kann für diese 
Übergangszeit Regelungen erlassen, die einen freiwilligen Wechsel auf diese 
Prüfungsordnung begünstigen. Der Wechsel auf diese Prüfungsordnung ist schriftlich zu 
beantragen und unwiderruflich. 
 

Artikel 2: 
 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Philipps-Universität Marburg in Kraft. 
 
Die Änderung in § 4 gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Masterstudiengang   
"Physik - Vertiefung und Forschung" mit dem Abschluss „Master of Science (M.Sc.)"          
ab dem Sommersemester 2019 aufgenommen haben. 
 

Marburg, den 14.11.2018 

gez. 

Prof. Dr. Kerstin Volz 
Dekanin des Fachbereichs Physik 
der Philipps-Universität Marburg 

 
 

Inkrafttreten am: 16.11.2018 
 


